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GOZ & Bema

Auf Nachfrage der Teilnehmer des Berliner Zahnärztetages  
haben wir die Stellungsname von Dr. Jürgen Brandt, ZÄK-Vorstands-
mitglied und Leiter des GOZ-Referats, sowie Artikel zur Parodontal-
therapie auf der Kammer-Website zusammengestellt: 

• Antimikrobielle photodynamische Therapie
• Ist die Geb.-Nr. 4025 neben der 4150 berechenbar? 
• Auffüllen eines Knochendefektes an einem Implantat  

mit Knochenersatzmaterial 
• Keine Gebühr für keimreduzierende Mundspülung
• Lappenoperation und Osteoplastik –  

gebührenrechtlich problematisch
• Öle in der Parodontaltherapie 

Sie finden alle Beiträge unter: www.zaek-berlin.de/goz

ZÄK Berlin
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Wir haben für einen Patienten eine Teilprothese aus Kunststoff 
ohne Halte- oder Haftelemente angefertigt. Da für eine solche 
Prothese im Gebührenverzeichnis keine Gebühr existiert, haben 
wir zur Berechnung auf eine Analoggebühr zurückgegriffen. Kön-
nen wir daneben das Abformmaterial in Rechnung stellen?

Bei Leistungen aus dem Gebührenverzeichnis der GOZ kann 
nach den allgemeinen Bestimmungen zum Abschnitt A des Ge-
bührenverzeichnisses, Ziffer 2, das verwendete Abformmaterial 
gesondert berechnet werden. Diese Bestimmung kann aber nicht 
einfach auf Leistungen übertragen werden, die nicht im Gebüh-
renverzeichnis enthalten sind. Hier muss gemäß § 6 (Gebühren 
für andere Leistungen) Abs. 1 eine nach Art, Kosten- und Zeitauf-
wand gleichwertige Leistung zur Berechnung herangezogen wer-
den. Die Kosten, die die Erbringung der Leistung auslöst, müssen 
also bei der Auswahl einer geeigneten Analoggebühr berücksich-
tigt werden, ggf. auch die Kosten für Abformmaterial, wenn es 
für die nicht im Gebührenverzeichnis enthaltene Leistung benö-
tigt wird. 
Die bisweilen von manchen privaten Versicherungen vertretene 
Auffassung, dass bei der Analogberechnung auch die speziellen 

Berechnungsbestimmungen, die für die Gebühr der zugrunde ge-
legten Leistung gelten, z. B. „je Zahn“ oder „einmal im Jahr“ oder 
eben auch eine Bestimmung zur gesonderten Berechenbarkeit 
bestimmter Materialien, für die analog zu berechnende Leistung 
übernommen werden müssten, findet in der GOZ keinen Rück-
halt. Von der Möglichkeit, neben einer Analoggebühr auch Ma-
terialkosten zu berechnen, ist in § 6 Abs. 1 GOZ nicht die Rede.

Wählen Sie also für eine spezielle Kunststoff-Teilprothese eine 
Analoggebühr, die so bewertet ist, dass mit ihr alle Kosten, auch 
die Kosten für Abformmaterial, abgegolten werden können.

Daniel Urbschat

Wir sind für Sie da! 
Ihr GOZ-Referat der ZÄK Berlin

Wir beantworten gern auch Ihre GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 -213, -248

GOZ-Frage des Monats

Neben Analoggebühren 
keine Materialkosten berechenbar 

Der Bundestag hat Anfang Mai Solidargemeinschaften als Alter-
native zur gesetzlichen (GKV) und privaten Krankenversicherung 
(PKV) und zulässige „anderweitige Absicherung im Krankheitsfall“ 
gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V anerkannt. Der Gesetzgeber ver-
pflichtet die Solidargemeinschaften, ihren Mitgliedern Leistungen 
„in Art, Umfang und Höhe“ der gesetzlichen Krankenkassen zu ge-
währen. Außerdem müssen sie ihre „dauerhafte Leistungsfähig-
keit“ gutachterlich nachweisen.
Die Solidargemeinschaften sind – laut BASSG, dem Dachver-
band von Solidargemeinschaften im Gesundheitswesen – tradi-
tionell keine Versicherungen, da sie ohne Gewinnabsichten das 
Krankheitsrisiko tragen. Sie verstehen sich als Gegenmodell zu 
den bestehenden Krankenversicherungen, da sie auch über Be-
handlungsmethoden nach schulmedizinischen Richtlinien hin-
ausgehende, alternative Behandlungen bezahlen. Mit dem GKV- 
Spitzenverband existiert ein gemeinsam aufgestellter Kriterienkata-
log für die Anerkennung von Solidargemeinschaften als „anderwei-
tige Absicherung“.

StF

Solidargemeinschaften

Alternative zu GKV und PKV




